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Das Tierseuchenradar der AGES 
https://www.ages.at/tier/tiergesundheit/tierseuchenradar
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Schweine Netzwerk
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Netzwerkdarstellung Rinder
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Verbringungen von Kälbern
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Sendungen  im IGH nach Österreich
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Sendungen im IGH aus Österreich
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Inhalt

• Viehverkehr in Österreich

• Biosicherheit in den europäischen & nationalen Rechtsrahmen

• Conclusio
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Tiergesundheitsmaßnahmen im TGG 2024

Verordnungsermächtigung für die Definition von 
Biosicherheitsmaßnahmen im in den diversen Verordnungen
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Förderung der betrieblichen Tiergesundheit im TGG 2024

Verordnungsermächtigung 
für die Einbindung des TGD 
in dieses Konzept im Zuge 

der TGD Verordnungen

Veröffentlichung von 
Programmvorgaben
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Artikel 10 Zuständigkeiten für die Tiergesundheit und 
Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren 

• Alle Tierhalter (Heim- und Nutztiere)
₋ a) sind in Bezug auf die gehaltenen Tiere für die Gesundheit, den Einsatz von Tierarzneimitteln 

unbeschadet der Zuständigkeit von Tierärzten, die Minimierung des Risikos hinsichtlich der Ausbreitung 
von Seuchen; für eine gute Tierhaltungspraxis verantwortlich; 

₋ b) ergreifen gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren und 

₋ c) zum Schutz vor biologischen Gefahren in Bezug auf wild lebende Tiere. 

• Welche Maßnahmen und Verfahren sind vorgesehen?
₋ a) Maßnahmen zum physischen Schutz, die Folgendes umfassen können: i) Umzäunung, Einfriedung, 

Überdachung, Errichtung von Netzen, soweit dies angezeigt ist; ii) Reinigung, Desinfektion sowie Insekten- 
und Nagetierbekämpfung; iii) bei Wassertieren natürliche oder künstliche Hindernisse gegenüber 
benachbarten Wasserläufen, 

₋ b) Verwaltungsmaßnahmen, die Folgendes umfassen können: i) Verfahren, die regeln, wie Tiere, 
Erzeugnisse, Fahrzeuge und Personen in einen Betrieb gelangen und ihn verlassen; ii) für die Nutzung von 
Ausrüstung; iii) Bedingungen für die Verbringung; iv) Bedingungen für die Überführung von Tieren oder 
Erzeugnissen in einen Betrieb; v) Quarantäne, Isolation oder Absonderung von neu eingestellten oder 
kranken Tieren; vi) ein System für die sichere Beseitigung toter Tiere und anderer tierischer 
Nebenprodukte.

• Tierhalter arbeiten hinsichtlich der Seuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnahmen mit 
der zuständigen Stelle und den zuständigen Tierärzten zusammen.
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Artikel 12 Zuständigkeiten von Tierärzten
• (1) Für Tierärzte gilt bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten, Folgendes: 

− a) Sie ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um die Einschleppung, die Entwicklung und die Ausbreitung von 
Seuchen zu verhindern; 

− b) sie treffen Maßnahmen, um durch ordnungsgemäße Diagnose und Differenzialdiagnose zum Ausschluss oder 
zur Bestätigung einer Seuche sicherzustellen, dass Seuchen frühzeitig erkannt werden; 

− c) sie beteiligen sich aktiv an i) der Sensibilisierung für Tiergesundheit und für die Wechselwirkung zwischen 
Tiergesundheit, Tierwohl und menschlicher Gesundheit; ii) der Seuchenprävention; iii) der Früherkennung von 
Seuchen und der schnellen Reaktion darauf; iv) der Sensibilisierung für Resistenzen gegen Behandlungen, 
einschließlich der Antibiotikaresistenz, und ihre Auswirkungen. 

− d) sie arbeiten bei der Durchführung der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Seuchenpräventions- und 
-bekämpfungsmaßnahmen mit der zuständigen Behörde, den Unternehmern, den Angehörigen der mit Tieren 
befassten Berufe und den Heimtierhaltern zusammen. 

• (2) ……. 

• (3) Tierärzte und Angehörige der mit der Gesundheit von Wassertieren befassten Berufe erhalten ihre beruflichen 
Fähigkeiten in ihren Tätigkeitsbereichen, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, aufrecht und 
entwickeln sie weiter
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Artikel 24 Überwachungspflicht der Unternehmer 

• Zum Zweck der Feststellung gelisteter und neu auftretender Seuchen gilt 
Folgendes für Unternehmer / Tierhalter: 

− a) Sie beobachten die Gesundheit und das Verhalten der Tiere in ihrem 
Zuständigkeitsbereich; 

− b) sie beobachten jegliche Veränderung der normalen Produktionsparameter in 
den Betrieben, bei den Tieren oder dem Zuchtmaterial in ihrem 
Zuständigkeitsbereich, bei der der Verdacht entstehen könnte, dass sie durch 
eine gelistete oder eine neu auftretende Seuche verursacht wird; 

− c) sie achten auf eine anormale Mortalität und andere Anzeichen einer 
schweren Krankheit bei den Tieren in ihrem Zuständigkeitsbereich.
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Artikel 25 - Tiergesundheitsbesuche

(1)Die Unternehmer stellen sicher, dass die Betriebe von einem Tierarzt besucht werden dabei 
wird Folgendes berücksichtigt:

a) Art des Betriebs; 
b) die Arten und Kategorien der in dem Betrieb gehaltenen Tiere; 
c) die epidemiologische Situation, für die die Tiere im Betrieb empfänglich sind;
d) jegliche sonstige relevante Überwachung oder amtliche Kontrollen, 

Diese Tiergesundheitsbesuche finden mit einer Häufigkeit statt, die im Verhältnis zu den von 
dem betreffenden Betrieb ausgehenden Risiken steht. Sie können mit Besuchen zu anderen 
Zwecken kombiniert werden. 
(2)Die Tiergesundheitsbesuche gemäß Absatz 1 dienen der Seuchenprävention insbesondere 
durch 

a) Beratung des betreffenden Unternehmers in Fragen des Schutzes vor biologischen 
Gefahren und anderer Tiergesundheitsaspekte, die für die Art des Betriebes sowie die Arten 
und Kategorien der dort gehaltenen Tiere von Belang sind; 
b) Feststellung von Anzeichen für das Auftreten gelisteter oder neu auftretender Seuchen 
und Informationen darüber; 

(3) …….
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Artikel 102 Pflicht der Unternehmer zur 
Führung von Aufzeichnungen 

• (1) Die Unternehmer von Betrieben, die gemäß Artikel 93 registriert - das sind die Tierhalter 
- haben Aufzeichnungen zu führen über
− a) die Arten, Kategorien, Anzahl und Identifikation der gehaltenen Tiere in ihrem Betrieb; 
− b) die Verbringungen von gehaltenen Landtieren in und aus ihren Betrieb inkl. Datum
− c) die Dokumente, die gehaltene Tiere, die in ihrem Betrieb ankommen oder diesen 

verlassen, 
− d) die Mortalität bei in ihren Betrieben gehaltenen Landtieren; 
− e) Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren, Überwachung, Behandlungen, 

Testergebnisse und sonstige relevante Informationen entsprechend Art und Größe; 
− f) die Ergebnisse von Tiergesundheitsbesuchen, die gemäß Artikel 25 Absatz 1 abgestattet 

werden müssen. Die Aufzeichnungen werden auf Papier oder  elektronisch.
• (2) Betriebe, mit geringem Risiko können Erleichterungen erhalten
• (3) Stellt sicher, dass die Aufzeichnungen der zuständigen Behörde auf Anfrage unverzüglich 

zur Verfügung; Aufbewahrung 3 Jahre 
• (4) sagt, dass Aufzeichnungen auch elektronisch geführt werden können
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Biosicherheitsbestimmungen in den Verordnungen derzeit
• Derzeit bestehen Vorschriften zur Biosicherheit in
− der Schweinegesundheitsverordnung – Betrifft nur Schweine

• Anforderungen an die Schweinhaltung und Biosicherheitsmaßnahmen 
(Betriebseigenen Kontrollen, Betreuungstierarzt, tierärztliche 
Bestandsbetreuung, Amtliche Beaufsichtigung)

• Überwachung der Tiergesundheit
• Allgemeine Anforderungen an die Haltungsformen im Anhang.

− der Geflügelhygieneverordnung – Betrifft nur Geflügel
• 2. Hauptstück mit Allgemeine Hygiene- und Kontrollbestimmungen für 

Betriebe
− der MKS Verordnung  - betrifft alle Klauentiere (Schwein, Schaf, Ziege, Rind)

• § 9a Allgemeine Biosicherheit und § 9b Biosicherheit in Sperrzonen 
− Tiergesundheitsdienstverordnung – alle TGD Teilnehmer

• Abschnitt 3 Rechte und Pflichten der Teilnehmer
• Anhang 3 Betriebserhebungen und Dokumentation
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Biosicherheit
und 
Entschädigungen

Die Entschädigung entfällt 
wenn die Bestimmungen des 
TGG oder der EU Verordnung 

zur Biosicherheit, 
Mitwirkungs- und 

Duldungspflicht bzw. 
Tierverkehr nicht eingehalten 

wurde UND dies bei der 
gegenständlichen Tierseuche 

relevant ist
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Inhalt

• Viehverkehr in Österreich

• Biosicherheit in den europäischen & nationalen Rechtsrahmen

• Conclusio
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Objectives of the visits

*Based on combined 
data from 2017 and 2022

Biosecurity, while 
specifically 
mentioned in Art 25, 
was only included in 
23 countries
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Logik der Tiergesundheitsdienste

Gesetze & 
Verordnungen

Normen 
Unterworfene – 

Tierhalter  / Tierarzt

Behörde - Amtstierarzt

Tiergesundheit Österreich / 
Tiergesundheitsbesuche dienen

als Übersetzer für Tierärzte, 
Tierhalter, Berater …

KONTROLLE

Hilfestellung
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Biosicherheit am eigenen Betrieb bzw. der eigenen Tierhaltung bietet den besten Schutz.

VERANTWORTUNG DER UNTERNEHMER:INNEN & TIERHALTER:INNEN!!
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Conclusio I

• Die Tierseuchenlage in Europa hat sich dramatisch verändert und wird auch in der 
Zukunft  auf Grund von Klimawandel, Tierverkehr, zunehmender Druck auf die 
Veterinärsysteme und der zunehmenden instabilen Lage in der Nachbarländern 
eine Herausforderung bleiben.

• Das EU Recht sieht eine klare Verantwortung bei den Unternehmern sprich den 
Tierhaltern – daher gibt es Vorgaben zu den Kenntnissen, Überwachung- und 
Dokumentationsplichten, sowie die Verpflichtung Maßnahmen zu ergreifen um 
das Risiko der Ausbreitung einer Tierseuche zu Minimieren und ist verpflichtet mit 
der Tierärzteschaft zusammenzuarbeiten.

• Der Tierarzt hat auch europarechtlich die Pflicht an der Sensibilisierung der 
Tierhalter mitzuwirken, ist aber nicht verantwortlich für die Einhaltung der 
Bestimmungen durch den Tierhalter. Der Tierarzt ist verpflichtet mit den Behörden 
und den Tierhaltern zusammenzuarbeiten. 
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Conclusio II

• Das neue TGG bietet eine gute Grundlage, um das Thema Biosicherheit besser zu 
verankern und auch im Fall des Falles mit Maßnahmen zu hinterlegen.

• Die Neufassung sämtlicher Verordnungen auf Basis des TGG ist erforderlich.
• Der wichtigste Schritt ist die Überarbeitung der TGD Verordnung mit dem klaren 

Zielen:
− Modernisierung der Bestimmungen der Verordnung 
− Klarstellen der Verantwortlichkeiten zwischen Tierhalter:innen und 

Tierärzteschaft.
− Beratung ist KEINE Kontrolle sondern, soll helfen den Prozess besser zu 

beherrschen!
− Die Logik der Unterstützung der Tierhalter besser herauszuarbeiten
− Und ein Angebot zu schaffen, dass für alle Tierhalter und Tierärzte die in 10 

Jahren aktiv sind, es als selbstverständlich und als Mehrwert für ihre Tätigkeit 
wahrgenommen wird.
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Danke für 
Ihre Aufmerksamkeit

Dr. Ulrich Herzog

Ulrich.Herzog@Gesundheitsministerium.gv.at
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